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Neues helvetisches Tagblatt.
l Fortsetzung des schweitzertschen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

- >

Band I. N. ci. Bern, it. Sept. i?99. (2Z. Fruktid. VI!.)

Vol lzieh ungs - Direktorium.
Das Vollzichungsdirektorium 4>er hclv. einen und

untheilbaren Republik, nach genauer Prüfung der
Verteidigungsschrift des B. Ott, Aufseher der
Nationalwaldungcn, der beauftragt wurde, einigen
Verkaufen von Nationalgütern im Cant. Solorhurn
vorzustehen und der die darüber geführten Verbal-
Prozesse mit allen einschlägigen Schriften zur Un-
terstützung seiner Rechtfertigung vorgelegt hat —

In Erwägung, daß der B> Ott sich durch seine
Rechtfertigung von den Beschuldigungen, die ge-
gen ihn gemacht und durch das gcsezgebende Corps
dem Direktorium mitgetheilt worden sind, ganzlich
befreit hat;

In Erwägung, daß bei der Prüfung derselben
keine Spur cntdekt worden, die das Betragen des
B. Ott in Zweifel oder Verdacht ziehen konnte,
daß er vielmehr alle Mittel, die in seiner Gewalt
stunden, angewandt habe, um das Interesse der
Nation zu besorgen, wobei er genau den Zweck
seiner Vollmachten und die Absichten seiner In-
sirukrionen erreicht aber wobei manche Intrigue
und heimliche Kunstgriffe anderer sehr strafbarer
Personen entdekt wurden;

In weiterer Erwägung endlich, daß B. Reibclt,
der weder Vollmachren noch Instruktionen vom
Vollziehungsdircktorium erhalten hat, sehr unrecht-
maßig in der gegen den B. Ott geführten Anklage
mitbegriffen wurde;

Nach Anhörung seines Finanzministers,

beschließt:
1. Das Betragen des B. Ott, als Regiernngs-

«omnussar beauftragt den Verkauf einiger Natio-
nalgu er un Cant. Eoloth rn zu besorg.», ist voll-
kommen richtig befunden worden.

2. Die Vertheidigungsschrift d s B. Ott soll
vem gesezHebenden Corps unter Beifügung des
genwartigen Beschlusses mitgetheilt werden.
<- -

Vollzichungsdirektorium wird Kraft
seines Beschlusses vom 24, August diejenigen Bür-
Her gerichtlich verfolgen, welche beschuldigt wore

den, dem Verkaufe der Nationalgüter Hinderniße
eutgegengesezt zu haben.

4. Gegenwärtiger Beschluß soll in das Eesez,
bulletin cingerükk werden.

Geben in Bern den 4. Sept. 1799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M 0 u s s 0 n.

Dem Original gleichlautend,
Bern, den 4. Sept. 1799.

Der General - Sekretär,
Mousson.

Gesezg ebun g.

S c n a t, s. Sept.
Präsident: Schneider.

Ban, im Namen einer Commission, legt über
den, die Haltung der Urvcrsammluugcn betreffenden
Beschluß, folgenden Bericht vor:

Ein Reglement von 6o Artikeln über die For-
mation und den Gang einer Urversammlnng, scheint
für den die Einfachheit liebenden Schweizer, der
jeden Tag, den er seiner harten Arbeit entziehen und
auf volitische Angelegenheiten verwenden muß, be-
reuet, zu wcitschichcig.

Betrachtet mau aber den Stoss zu Zweifeln,
Verwirrungen und Zänkereien, so in mehren-
theils noch ungeübten Urverfainmlungen, eine will-
kührliche Äahioperat on geben kann, woftrn dieselbe
nicht gleichsam am Gängelband von einem Punkt
zum andern geleitet wird, so kann man sich nicht
bergen, daß zu Erhaltung von Ruhe und Ordnung
ein, Fuß für Fuß alle verfthdaren Schr-tte bestim-
mcades Reg ilatif allerdings nothwendig ftp.

Im Senat wie im grossen Rath dürfte wohl
auch einigen Mitgliedern das öffentliche Stimmen-
mehr besser gefallen als das geheime.

Auch die Commission wücdt von dem Grundsatz aus?
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gehend, daß ein wahrer Republikaner, der nur das Veste
seines Vaterlands im Ange hat, das Licht über

seine Handtungen niemals scheuen soll, aus dieser

Ursache auf die Verwerfung des Beschlusses antragen,
wenn sie nicht die Betrachtung gemacht hätte, daß
eine grosse Zahl der Bürger wegen ihrer tagtäglichcn
Abhängigkeit, z. B. die Arbeiter von dem Fabri-
kanten der Taglöhncr von dem grossen Gutsbesitzer,
der Schuldner von dem Gläubiger, der Client von
dem Auwald, alle Untergebene von ihren Authors-
täten, nur in dem geheimen Srünmcmuchr (wofern
man ihnen nicht einen ihr tägliches Brod und In-
wresse vcrläugnenden Heroiemus zusc! reiben will)
ihre unabhängige Gewissensfreiheit f-nden kann.

Die Supposition denn dicwiiigen, so weder des

Schreibens noch des Lesens iundig sind, könnten

unter ihren Mitbürgern haben, dem sie die Na-
mcnszebel zur Vergewißeruug vorweisen können.

Selbst die nächst bevorstehenden Wahltage zu
deren Bestellung keine Zeit mehr zu verlieren ist,
bewegen die Commission ohne weiteres Bedenken
dem Senat die Annahme dieses Beschlusses anzu-
rathen. Unmaßgeblich fügt die Commission den

Wunsch bei, daß die Ausschreibung dieses Regie-
ments mit einer angemessenen Proklamation beZIei-
tet werden möchte, durch welche das souveraine
Volk, und die Wahlcorxs in Verwarnung gegen-
alle zudringliche Einfiößungen und Ränle ermähnt
würden, aus Liebe zu dem bedrängten Vaterland
nur solche Personen mit ihrem Zutrauen zu bech-

ren, die mit einer entschlossenen Anhänglichkeit zu
6er gesezlichen Freiheit und unserer Verfassung auch
einen unbescholtenen Ruf von Moralität und daher
die allgemeine Achtung verbinden.

Der Beschluß wird ohne .Discussion angenommen.
Mittelholzer und Barras im Namen der

Majorität der Commission über die Ersetzung des
«uv'.retenden VîertheilS des Senats legen folgenden
Bericht vor:

In Betracht, daß der g6. § der Constitution
zugleich sagt, daß der gesezgcbende Körper ans
zwei verschiedenen, abgesonderten, und von einan-
der unabhängigen Räthen bestehe, nämlich aus
dem Senat und aus dem großen.Nach;

In Betracht, daß, obschon dieser nämlich« §,
mittelst einem Acrbindungewort, in der That die-
sen Senat und diesen großen Rath als so viele
ergänzende Theile dieses gcsezgebendcn Körners
mit einander verbindet, so unterscheidet er dieselbe
in Een'.sßheit ihrer gegenseitig verschiedenen Natrrr,
und eigner einem jeden 'iuedisouders, in einem eben-

falls ganz besonders abgefaßten Artikel, ein von
einander ganz verschiedenes Dispositiv zu, in dem

dieie ausdrüklichcn Worte von dem Senat gesagt
sind: ^allwv nebst den Cxdireltoren vier Deputirte
von jedem Kanten ihren SiZ haben" -- und her-
nach in Rükstcht des großen Raths, bekanntlich in
der einfachen Zahl: zu welchem, folglich zu wel-
chem großen Rast) »jeder Kanton furs erste mal

achl Mitglieder dcoukjrt, dem Gesc; unbenommen

für die folgenden Jahre die Anzahl zu bestimmen,
die es seiner Bevötlerung nach zu liefern, hat;

In Betracht, daß obiges Dispositiv, so wie eck

da steht, einzig dem Senat zukommt, und der

pur und simple Ansdruk in der Person dieser Ex-
direkteren und vier Deputieren von jedem Kanten
dabei seine Constitution bestimmt, so muß sie als

konstitutionell bestehen, bis zur wirklichen Wände-

rung dieses namliaw» Dnpositivs, welches unter-

dessen das Gescz und alle Kesczgeber ohne anders

befolgen müssen;
In Betracht, daß das Dispositiv, welches eben-

falls einzig dein großen Rath zukommt, nur auf

die erste Sendung der 8 Glieder von jedem Kan-

wn beschränkt ist, und dem Gefez anheimstellt, diese

Zahl (aber nicht stnscnweis, oder nach und nach,

oder gar Deputationsweise in verschiedenen Jahre»)

zu berichtigen, sondern bekanntlich für die timfn-
gen Jahre, folglich schon für daS gegenwärtige

Jahr, weil es gewiß ein Jahr ist, welches der er-

sten Sendung folgt, und dieses ausdrüklich nacy

der Bevölkerung eines jeden auS diesen

geschehen muß; weil also die ursprüngstche Eonjn-

tntwi, dieses Dispositives in diesen acht

liegt, so kann und muß dasselbe selbst nach oec

Bevölkerung ändern, weil das Gescz leibst "aw

derselben geändert werden muß, ohne daß an m

Constitution eine eigentliche Veränderungen vorgen

weil diese Veränderung weiter nichts, alS die

kung des oben angeführten Constitutions-^!!-
silives ist; - „ 5,-,-

In Betracht, daß der große Nach,
scS Dispositiv ausschließlich auf sich l^bst a e>

wenden, wie es ihm einzig und eigentlich
durch diesen Beschluß, wie durch die ehcvor gci,
dasselbe auf den Senat auwcnden «rn!, ^.gs
in Rnifichr seiner selbst zu thun, eme Au.n
für sich^,

Niger
eben
gleich sefftzte, daß nicht die Exoweltorcn, ^ ^
ein einziger Extirelior in dem Senat i"'"
haben konnre, weil seit dem Ansang o«? - '

lion bis jezt ein einziger hatte 'vn-'en "w) '

zugelassen werden, .um) so wurde duru) r.n ss

Rath, in Hinsicht des Ausschlusses der ».zd
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ten aus dem Senat, die Initiative dem Senat
hinweggenommen, und folglich eine offenbare Aens
demng in der Constitution bewirkt, welche doch
durch den 106. Art. der Constitution dem Senat
ausschließlich vorbehalten sind, und wovon der
Senat ja schon den Gebrauch gemacht hat, indem
er beschlossen, die Exdirekroren vom Senat aus?
zuschließen;

In Betracht, wenn diese Ausnahme auch mög,
lich wäre, dieselbe sich in Rüksicht der Wiederbes
setzuug des Senats auf das Prinzip der Bevolke-
rung der Kantone, und auf ihre gegenseitige Gleich-
heir im Ganzen und Vollkommenen gründet, sich
aber in dcr Anwendung weit und ohne Ursach das
von entfernt; — in Betracht endlich, daß die Wie-
derbesttzung des Senats ohne eine klare und deut-
liche Ausnahme der Constitution, wieder geschehen
muß, wie seine erste Einsetzung, wie es unsere ei-
genen Gesetze, in Rüksicht dcr Wiederbcsetzung
der Verwaltungskammcr», dcr Gerichte und Ees
nchtshose, und das Beispiel aller wahlenden Eteis
ien beweisen;

Jss Betracht, daß wegen der Wiederbesetzung
des Senats, die sich cuss die Constitution selbst
gründet, der gesezgebende Körper keineswegs einem
Ungeheuer gleich würde, weil der Mensch, obschon
er aus verschiedenen, und in der That aus eben
jo ungleichartigen Theilen besteht, sich dieselben
doch nicht nur unter sich selbst miteinander vertras
gen, sondern auch mit allen Prinzipien unserer ges
genwartigen Constitution, deren sie unterworfen sind,

chn Betracht endlich, daß die §§ 15, it> und Z5
^ Institution Zugleich sagen, daß jeder Kanton,

ohne Ausnahme, ein gleiches Recht habe, bei naey-
kommender Erneuerung des gesezgebenden Korps
tu wählen, ei» Recht, von welchem durch gegen-
wartige Resolution

^
einige ausgeschlossen werden;

so kann die Mehrheit der Commission nicht anders,
als schließlich nochmal dieselbe verwerfen.

Barras besteht besonders darauf, daß dcr
Beschluß mit dem früher verworfenen eins sey,
und also nach dem Reglement nicht wieder habe
Vorgelegt werden können; er unterscheidet innere
und äußere Form, und behauptet, jene sey unges
mwert und sie sey es, die das Reglement uiucr
üvrm eines Beschlusses versiebe.

Mürcc im Namen der Minorität dieser Com-
mwwn rath zur Annahme dcs Beschlusses.

Ter Präsident eröffnet die Discussion über die
^onrage: ob der Beschluß von dem früher ver-
üorsenen verie. iedcn, und also in Berathung gezo-scr. werden könne.

U/""- Ich glaubte zwar, diese Frage schonî entichiidc» ; ihre Beantwortung mit
îjl a^er so leicht, daß mau bêi jeder neuen

Untersuchung auch das gleiche Resultat erhalte«
mnß. Das Reglement sagt: ein vom Senat vers
worfner Beschluß kann ihm innert 6 Monaten nicht
zum 2temnal in der nemlichen Form vorgelegt wer-
den. Der Form entgegengesezt ist der Inhalt;
also kann der verworfne Beschluß mit unabgeäns
derten: wesentlichen Inhalt, nur im Ausscrwescntli-
chen geändert, wieder vorgelegt werden. Will man
mir Barras lieber äussere und innere Forin unter-
scheiden, so ist äussere Form des Beschlusses:
Papier, Schriftzüge u. ft w. ; innere Form, seine
Einkleidung. Beide sind hier geändert. Die Grunds
sätze des Beschlusses sein wesentlicher Innhalt mnß-
ten es keineswegs seyn; denn wer entscheidet, was
der wesentliche Innhalt sey Barras sagt :' die Er-
setzung des Senats nach Verhältniß der Tevölke-
rung; ich aber kann mit gleichem Recht noch wci-
ter gehen, und tagen, der wesentliche Inhalt ist
die Miedererfttzung des Senats. Nach Barras
Raisonnement müßte uns also auch diese der grosse
Rath vor 6 Monaten nicht wieder vorschlage» kcn-
nen. Er wrd mir erwiedern: das wäre absurd.
Allein ich finde es nicht minder absurd, sich der
Ersetzung nach Verhältniß der Bevölkerung wider-
setzen zu wollen.

Meyer v. Arau: Die Resolution ist durch-
aus auch dem Buchstaben und nicht dem Sinne
der Constat, allein gemäß ; er stimmt zur Annahme.

G en hard ist mit Usteri einig, in Russ-chc des
18Z Art. des Reglements; aber ob noch dem 184.
Art. die Resolution im Ganzen oder in ihren Thei-
len abgeändert ist, ist die Frage. Der ate Artikel
dcr frühern Resolution mangelt freilich in der
neuen; aber er war durchaus unbedeutend ; der erste
ist im Sinn wieder völlig der ncmliche — Er stimmt
auf jede Weise zur Verwerfung.

Scherer: Wenn dec Senat hatte nnxarthciisch
seyn wollen, so hätte er gar nicht über die Nesôs
lution eintreten sollen, weil sie ganz constilutionell
ist; eine neue lange Discussion wird dem Senat
wenig Ehre machen; wenn wir eine Resolution abs

fassen wollten, die die Aussagen gleichmäßig auf
die Cantone vertheilte, so wurde doch wohl dec
allgemeinste Unwille entstehen. Also nach dcr gor-
denen Regel: was du willst, das dir geschehe,
das thue auch andern, stimmt er.zur Annahme.

Aäslin stimmt Usteri bei.
Laflcchere glawt, diese Vorfrage entscheide

über die Sache selbst : ob nemkich der grosse Rath uns
den Willen der Constitution vorgelegt habe oder
nicht;,ihm ist iiar, daß er das erstere that, und er
wundert sich, wie die Commission sich mit dcr Vors
frage beschäftigen konnte.

Äubli findet, daß kess e Zeile der neuen Ne-
solution der alten gleiche, auch der Sinn ganz vcrs
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schieden sey. Gesezt aber auch, daß es die näm-
ilche Resolution wäre, sollten wir in einem so

wichtigen Fall, wo das erstemal unsere Meinungen
gleich getheilt waren, und die Unentschlossenhcit
des Präsidenten nicht ohne Mühe entschied — soll-
ten wir da nicht alle froh seyn, daß uns der Ge-
genstand zur zweiten Untersuchung vorgelegt wird.

Crauer. Im Grund ist es gewiß die nem--
liche Resolution; übrigens mag es besser seyn, daß
wir uns hiebei nicht aufhalten, sondern in die
Sache selbst eintreten.

Barras antwortet Laflechere'n: die Commission
sey beauftragt gewesen, auch die Vorfrage zu un--
rersuchen. Sinn und Wirkung des Beschlusses sind
die nemlichen im neuen wie im alten Beschluß.

Stapfer. Es kann keine Frage seyn, ob wir
eintreten müssen, über den Beschluß, der offenbar
abgeändert ist.

Es wird beschlossen, es soll über den Beschluß
«ingetreten werden.

Stammen verlangt als Ordnungsmotion: da
schon zweimal alles mögliche für und wieder den
Beschluß gesagt worden, und heute diei Commis-
sion in ihren 2 Gutachten noch zum Ueberstuß alles
wiederholt hat, soll man zum Namensaufruf schrei--
ten. Dieser Antrag bleibt ohne Folge.-

Falk. Als ich neulich vermöge des Reglements
als Präsident des Senats wegen der Gleichheit
der Stimmen verbunden wurde, den Ausspruch zur
Annahme oder zur Verwerfung jener Resolution zu
thun, welche die Erneuerung des auszukretendm
Vicrcheiis des Senats betraf, sezte ich zwei Grunde
satze fest, und folgerte daraus die Nothwendigkeit,
die Resolution zu verwerfen.

Der erste Grundsatz war: Die Repräsentanten
des Volks müssen nach dem Bevölkcrungsmaas--
stabe von ganz Helvetica erwählt werden, und

Der zweite: Die 18 auszutretende Senatoren
müssen vom ganzen helvetischen Volk erneuert
werde».

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Chur, 20. August. Wir hatten vom i4ten

bis ryten Abends sehr unruhige Zeiten: Die Franken
waren ins Odcrkmd eingedrungen; die Oestreiche»

hatten sich von dort hieher und der größte Theil schon
bis Mayenfeld retiricrt. Die Landsregierung »nd
viele Familie» flüchteten. Am rywn war ein hie-
siger Mitbürger vom Magistrat schon beordert,
dem frànk. General entgegen zu reiten, um für um
sere verarmte Stadt um Schonung zu bitten; es

war schon gesattelt, und jener Devntierte hatte sei-

neu Brief von unserer Obrigkeit bereits m ber Ta-
sche, als plözlich die Nachricht einlief, daß Lecombe
von selbst wieder zurükzöge. Abends kamen schon
wieder viel östreichische Truppen zurük. Von den

Gefiüchtcten sind nnr wenige heimgekehrt, auch ha-
ben wir in diesem Augeablik keine Landsregierlmg.

Züri ch, 24. A ug. Das Hauptquartier ist noch

in Kloten und wahrscheinlich will man die russischen

Truppen etwas ausruhen lassen, bevor man sie

gegen die Feinde führt. Oberhalb des Zürichstes
hab.en sich die Franzosen ganz in die Berge des

Kantons Schwyz gezogen, und General Hotze steht

ihnen mit einem so starken Korps, daß es wohl
den Namen Armee verdienen könnte, gegenüber-
Wahrscheinlich wird dort ein Hauptangriff gemacht
werden. — Auf dem Zürichsee wird die schon seit

alten Zeiten in Zürich befindliche ziemlich große

Fregatte unter Kommando des Oberstlieutenants
Williams ausgerüstet, und es scheint, man habe

wirklich zur Absicht, auf oder jenseits dem Wasser

eine Expedition auszuführen, da gestern am biessei-

tigen Sceufer, eine halbe Stunde oberhalb Zürich
bei Rieschbach ein ungarisches Regiment ein Lager

bezogen hat. Auch stehen schon lange auf dem nuyt
weit davon entfernten sogenannten Jürcherhcrn 2

Kanonen mit einem starken Jnfanterieposten.-- Dtt
russische Infanterie ist jezt ganz an ihren Bessm-

mungsorten eingetroffen. Auffallend ist die auyer-

ordentliche Aehnlichkeit, welche sie in ihrtt Uniform,

Armatur, Lagerung und dem kleinen Dienst (nenma)
seit den Reformen des jezigen Kaisers? mit oen

Preussen vor 1737 haben. — Am 22. d. griffen o>e

Franzosen um Mittag wieder einmal die Ugwn

Roverea in ihrer Stellung bei Wollishofen an, oas

Plänkeln dauerte über eine Stunde, doch vttwre

die Schweizer nur ein Paar Todte und etwa »îwundete. Einige Kosaken, die eben in der V-» »

waren, hörten das Feuern kaum, als sie sreiwm g

hinaus, und den Schweizern zu Hülfe >,?

Mit einer außero>'dcntlichen Dreisiigke t ftP? s
sich mitten in die als Tirailleurs zerstreuten
die aber schon wieder retirierten, geworfen
Dieß war das erstemal, daß die Franzosen M 0»

Schweiz Russen zu sehen bekamen.
1. Sept. Am 29. Aug. lief unker kns > w

Flagge, eine Flotille aus, welche m der

Fregatte (dem sogenannten Kriegsschiff) n-off

4-> Nachen bestund.
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